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§ 56 NÖ BO 2014 Schutz des
Ortsbildes

 NÖ BO 2014 - NÖ Bauordnung 2014

 Berücksichtigter Stand der Gesetzgebung: 24.01.2026

1. (1)Bauwerke, Abänderungen an Bauwerken, sonstige Vorhaben allenfalls in Verbindung mit Bauwerken oder

Veränderungen der Höhenlage des Geländes, die einer Bewilligung bedürfen, sind – unter Bedachtnahme auf die

dort festgelegten Widmungsarten – so zu gestalten, dass sie dem gegebenen Orts- und Landschaftsbild gerecht

werden.Bauwerke dürfen hinsichtlich Bauform und Farbgebung, Ausmaß ihres Bauvolumens und Anordnung auf

dem Grundstück von der bestehenden Bebauung innerhalb des Bezugsbereichs nicht offenkundig abweichen

oder diese im Falle einer feststellbaren Abweichung nicht wesentlich beeinträchtigen.Veränderungen der

Höhenlage des Geländes haben in Angleichung an die örtlich bestehenden prägenden Neigungsverhältnisse und

das örtlich bestehende Geländerelief zu erfolgen.

2. (2)Bezugsbereich ist der allgemein zugängliche Bereich, in dem die für die Beurteilung des geplanten Bauwerks

relevanten Kriterien wahrnehmbar sind.

3. (3)Bei der Beurteilung der Orts- und Landschaftsbildverträglichkeit haben die im Baubestand des

Bezugsbereiches vorhandenen bau- und kulturhistorisch wertvollen Bauwerke und Ortsbereiche sowie

designierte und eingetragene Welterbestätten besondere Berücksichtigung zu finden.

4. (4)Soweit ein Bebauungsplan Regelungen im Hinblick auf das Ortsbild oder die harmonische Gestaltung festlegt,

entfällt eine Prüfung nach dieser Bestimmung.

In Kraft seit 01.03.2026 bis 31.12.9999
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